
Bundesrat Drucksache 155/1/19

02.05.19

...
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln 

Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de 
ISSN 0720-2946

E m p f e h l u n g e n  
der Ausschüsse

K

zu Punkt … der 977. Sitzung des Bundesrates am 17. Mai 2019

Entwurf eines Achten Gesetzes zur Änderung des 
Hochschulrahmengesetzes

Der federführende Ausschuss für Kulturfragen empfiehlt dem Bundesrat, 

zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stel-

lung zu nehmen:

Zum Gesetzentwurf allgemein 

Der Bundesrat begrüßt den vorliegenden Gesetzentwurf, der die Verpflichtung aus 

dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 19. Dezember 2017 (BVerfG Urteil 

des Ersten Senats vom 19. Dezember 2017 - 1 BvL 3/14 Randnummer (1-253)) um-

setzt, die verfassungswidrigen Regelungen des Hochschulrahmengesetzes aufzuhe-

ben. 

Der Bundesrat bittet, die Beratungen im weiteren Gesetzgebungsverfahren so recht-

zeitig abzuschließen, dass ihm im zweiten Durchgang der Gesetzesbeschluss spätes-

tens für das Bundesratsplenum am 8. November 2019 zugeleitet wird, damit das 

Gesetzgebungsverfahren spätestens Ende November 2019 abgeschlossen ist und 

somit das Gesetz vor dem 1. Dezember 2019 in Kraft tritt.   

Begründung: 

Die Länder haben zur Herstellung verfassungsmäßiger Zustände 2018 einen 
neuen Staatsvertrag ausverhandelt, der die Vergabe von Studienplätzen in den 
Fächern (Human-)Medizin, Zahnmedizin, Tiermedizin und Pharmazie unter 
der Beachtung der Vorgaben des BVerfG fortentwickelt. Damit die neuen Re-
gelungen termingerecht zur Öffnung des Bewerbungsportals am 1. Dezember 
2019 in Kraft treten, haben die Länder vereinbart, dass der Staatsvertrag zum
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15. November 2019 ratifiziert ist. Aus diesem Grund ist es notwendig, einen 
rechtssicheren Gleichlauf der Regelungen zur Vergabe der Studienplätze im 
Zentralen Verfahren der Stiftung für Hochschulzulassung mit der Aufhebung 
der (verfassungswidrigen) Vorschriften des HRG zu gewährleisten.


